
 

Seite 1 von 1 
 

 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeinde-
verfassungsrechts 

 
Vom 18.10.2024 

 
Die Gemeinde Langenpreising erlässt aufgrund der Art. 20 a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 
34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) fol-
gende Satzung: 

 
§ 1 

 
Die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 13.05.2020 
(veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg Nr. 20 vom 22.05.2020) 
wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird Buchst. b) aufgehoben. Der bisherige Buchst. c) wird Buchst. b) 
 

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„1Den Vorsitz in dem in Absatz 1 Buchst. a) genannten Ausschuss führt der erste Bürger-
meister.“ 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Wartenberg, 18.10.2024 
Gemeinde Langenpreising  
 
Gez. 
 
Josef Straßer 
Erster Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachungsvermerk 

Die Veröffentlichung der Satzung erfolgte im Mitteilungsblatt Nr.  40   vom 25.10.2024  

der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg und ihrer Mitgliedsgemeinden. 

 
Wartenberg, den 18.10.2024 
 
Gez. 
 
Josef Straßer 
Erster Bürgermeister  


